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Johannes Heeg (foodwatch)

Von: TLV Pressestelle @tlv.thueringen.de>

Gesendet: Donnerstag, 16. März 2017 15:03

An: Johannes Heeg (foodwatch)

Betreff: AW: Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Sehr geehrter Herr Heeg, 
 
die Fristen nach VIG hatte ich mit meiner Antwort am 28.11.2016 eingehalten. Ich hatte zum damaligen 
Zeitpunkt das beantwortet, was bei uns untersucht worden ist. Als Auftrag für die Zukunft hatte ich Ihre 
Anfrage nicht verstanden und würde auch das VIG so nicht auslegen. Bitte beachten Sie, dass die von 
Ihnen angefragten Inhaltsstoffe – MOSH/MOAH, Dioxine, Schwermetalle usw. -  von uns nicht untersucht 
wurden. Es erfolgte ebenfalls keine Untersuchung auf Acrylamid. 
 
Ich kann Ihnen ergänzend noch Folgendes mitteilen: 
 
60 Sorten feine Backwaren wurden auf ihre Beschaffenheit, ihre wertgebenden Bestandteile und deren 
Kenntlichmachung untersucht, darunter: 

14 x Lebkuchen 
17 x Stollen 
15 x Spekulatius 
7 x Plätzchen 
7 x Zimtsterne 
 

7 Proben von Hohlkörpern wurden auf Einhaltung der Kakaoverordnung untersucht. Dabei wurden nur 
geringe Beanstandungen bei der Kennzeichnung festgestellt. 
 
8 Proben von weihnachtlich gestaltetem Fondant wurden auf färbende Stoffe untersucht, da sie mit der 
Label-Angabe „ohne Farbstoffe“ versehen waren. Hier gab es keine Beanstandungen. 
 
Ich hoffe Ihnen damit geholfen zu haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

__________________________________________________ 
THÜRINGER LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ 
Karl-Liebknecht-Straße 4 | 98527 Suhl 

www.tlv-thueringen.de  ·  pressestelle@tlv.thueringen.de 

 

Von: Johannes Heeg (foodwatch) [mailto:johannes.heeg@foodwatch.de]  

Gesendet: Mittwoch, 8. März 2017 12:03 
An: TLV Pressestelle 

Betreff: AW: Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

 

Sehr geehrte 

 

auf meinen Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom 21.11.2016 habe ich seit dem 

21.11.2016 keine Nachricht mehr von Ihnen erhalten. Am 21.11. teilten Sie mir mit, dass die Untersuchungen noch 

andauern. Ich nehme an, dass diese inzwischen abgeschlossen sind und möchte Sie um die Beantwortung meiner 

Anfrage bitten. Ich möchte Sie auch freundlich darauf hinweisen, dass die in VIG §5 Absatz 2 festgesetzten Fristen 

zur Bescheidung von VIG-Anträgen und zur Information der Antragsteller mittlerweile deutlich abgelaufen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Heeg 
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********************************* 

  

Nein, Sie bekommen dafür keinen 5-Euro-Gutschein – aber viele unbezahlbare Informationen.  

Der foodwatch-Newsletter: www.foodwatch.de/newsletter  

 

********************************* 

johannes heeg 

campaigner  

t: +49 (0)30 / 24 04 76 - 114 | f: - 26 | e-mail: johannes.heeg@foodwatch.de  

 

foodwatch e.v. | brunnenstr. 181 | 10119 berlin | germany| www.foodwatch.de 

eingetragener verein | sitz berlin | vr 21908 nz ag charlottenburg | vorstand: dr. thilo bode 

  

********************************* 

 

Von: TLV Pressestelle @tlv.thueringen.de]  

Gesendet: Montag, 28. November 2016 11:47 

An: Johannes Heeg (foodwatch) 
Betreff: AW: Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

 

Sehr geehrter Herr Heeg, 
 
auf Ihren Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom 21.11.2016 kann ich wie 
folgt antworten: 
 
Für die Untersuchung der von Ihnen angefragten weihnachtlichen Süßwaren ist das Thüringer Landesamt 
für Verbraucherschutz (TLV) zuständig. 
In Thüringen werden in diesem Jahr voraussichtlich 20 Proben untersucht, von denen zurzeit erst 11 
Proben bei uns eingegangen sind. 
 
Es läuft derzeit die Untersuchung von 10 Proben Schokoladenhohlkörpern aus Vollmilchschokolade, 
ausschließlich Weihnachtsmänner. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, deshalb liegen 
noch keine Ergebnisse vor. Untersucht wird lediglich die Einhaltung der Kakaoverordnung (Kakao-VO). Die 
von Ihnen angefragten Inhaltsstoffe sind nicht Gegenstand der Untersuchung. 
 
Weiterhin sollen 10 Proben weihnachtlich gestaltetes Fondant untersucht werden. Von den kommunalen 
Lebensmitteüberwachungsämtern in Thüringen wurde davon bisher erst eine Probe eingesandt. 
 
Beschwerdeproben sind in den letzten Wochen zu diesem Warensortiment nicht eingegangen. 
 
Die Erteilung der gewünschten Information ist nach § 7 Abs. 1 Satz 2 VIG gebühren- und auslagenfrei. 
 
Wegen der kurzfristigen Anfrage hoffe ich, dass Sie mit der Antwort in dieser elektronischen Kurzform 
einverstanden sind. Falls Sie auf einem schriftlichen Bescheid bestehen, würde ich diesen innerhalb der 
gesetzlichen Frist nachsenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

__________________________________________________ 
THÜRINGER LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ 
Karl-Liebknecht-Straße 4 | 98527 Suhl 

www.tlv-thueringen.de  ·  pressestelle@tlv.thueringen.de 

 

 

Von: Johannes Heeg (foodwatch) [mailto:johannes.heeg@foodwatch.de]  

Gesendet: Montag, 21. November 2016 18:49 

An: TLV Poststelle 
Betreff: Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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im Anhang übersende ich Ihnen einen Antrag auf Auskunft nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG), den ich Ihnen 

auch auf dem Postweg zusende. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Johannes Heeg 

 

 
********************************* 

  

Nein, Sie bekommen dafür keinen 5-Euro-Gutschein – aber viele unbezahlbare Informationen.  

Der foodwatch-Newsletter: www.foodwatch.de/newsletter  

 

********************************* 

johannes heeg 

campaigner  

t: +49 (0)30 / 24 04 76 - 114 | f: - 26 | e-mail: johannes.heeg@foodwatch.de  

 

foodwatch e.v. | brunnenstr. 181 | 10119 berlin | germany| www.foodwatch.de 

eingetragener verein | sitz berlin | vr 21908 nz ag charlottenburg | vorstand: dr. thilo bode 

  

********************************* 

 




